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Nachrichten aus dem Mieterbund
Wiesbaden

�Der Mieterbund Wiesba-
den hat die Vereinbarung

zwischen Stadt und GWW, im
Weidenborn-Viertel Neubauten
auch im Passivhausstandard zu
errichten, ausdrücklich begrüßt.
„Der Mieterbund Wiesbaden
hat bereits auf seiner Jahres-
hauptversammlung im März
2009 die GWW aufgefordert,
ihren Widerstand aufzugeben
und zumindest teilweise den
Passivhausstandard imWeiden-
born-Viertel zu verwirklichen“,
erklärte der Vorsitzende des
Vereins, Helmut Domann, ge-
genüber der Presse. Bereits da-
mals habe man die Bedenken
der GWW bezüglich der be-
haupteten Unwirtschaftlichkeit
wegen wesentlich höherer Bau-
kosten nicht verstanden.
Für den Mieterbund war dies
insbesondere deshalb nicht
nachzuvollziehen, weil die
AGB-Holding in Frankfurt in-
zwischen mit großem Erfolg
mehr als 600 Wohnungen im
Passivhausstandard gebaut hat
und in den nächsten Jahren hun-
derte vonMillionen Euro in die-
se Bauweise investieren will.
Bundesweit seien inzwischen
mehr als 20.000 Wohnungen in
Passivhausbauweise errichtet

worden. Bereits damals habe
man sich gefragt, ob alle ande-
ren Investoren schlechter rech-
nen können als die GWW.
Passivhäuser sind bekanntlich
so gut wärmegedämmt, dass die
Heizkosten praktisch gegen null
tendieren. Die GWW hätte sich

bei Aufrechterhaltung ihresWi-
derstandes gegen die Passiv-
hausbauweise den Vorwurf ge-
fallen lassen müssen, die Chan-
ce ungenutzt zu lassen, den stei-
genden Heizkosten konsequent
den Kampf anzusagen. Die Pas-
sivhausbauweise mache es
möglich, auf Heizkostenabrech-
nungen weitgehend zu verzich-
ten, was nicht nur der GWW,
sondern auch den Mietern viel
Geld und eine Menge Ärger er-
sparen würde, erklärte Domann
weiter. „Mittelfristig rechnet
sich die Passivhausvariante
nach unserer festen Überzeu-
gung auf jeden Fall, da man von
den Folgen weiter steigender
Energiekosten weitestgehend
verschont bleibt“, erklärte Mie-
terbund-Geschäftsführer Jost
Hemming.
Beim Mieterbund erwartet man
deshalb auch von den verant-
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Ehrenvorsitzender
Martin Molle

Helmut Domann,
1. Vorsitzender

85.Geburtstag
Der Ehrenvorsitzende des
MieterbundesWiesbaden,
MartinMolle, feierte am
10.Mai 2010 seinen

85. Geburtstag. Die Redakti-
on derMieterZeitung
gratuliert recht herzlich.

wortlichen Kommunalpoliti-
kern, dass sie im Interesse des
Klimaschutzes und im Interesse
der Mieterinnen und Mieter die
Zusage einhalten und die GWW
imBedarfsfall von etwaigen hö-
heren Baukosten entlasten. �

�Rund zehn Prozent derMitglieder ziehen jährlich um. Vie-
leMitglieder vergessen, denMieterbundWiesbaden sofort

von der neuenAnschrift zu unterrichten. Dies ist aber ausmehre-
renGründen sehr wichtig!
� ImJahresbeitrag ist eineRechtsschutz-Versicherungenthalten.
Diese versichert aber nur die ihr tatsächlich gemeldeteWohnung.
ImProzessfalle kannesProblemegeben,wennderRechtsschutz-
Versicherung die neueWohnung noch nicht gemeldet wurde.
�Häufig gibt es noch Schriftwechselwegen der altenWohnung,
den der Verein natürlich nur dann an die Mitglieder weiterleiten
kann, wenn ihm die neueAnschrift bekannt ist.
� Bis zu acht Euro verlangen Einwohnermeldeämter, wenn der
Verein sich selber um die neue Anschrift bemühen muss. Diese
EMA-Gebühren sind rausgeworfenes Geld. Der Mieterbund
Wiesbaden würde diese Beträge lieber in eine weiter verbesserte
Dienstleistung stecken.
Deswegen die Bitte: Teilen Sie Ihre neue Anschrift am besten
schon vor demUmzugmit, damitweder Ihnen noch demMieter-
bundWiesbaden einNachteil entsteht. VielenDank!

Heute: Martin
Müller-Vock,
geboren am
19. Januar 1956
in Cochem an
der Mosel, ver-
heiratet, zwei
Kinder (18 und
20).
Nach Ab-

schluss der Realschule 1971
Ausbildung zum Anwalts- und
Notariatsgehilfen. Nach Ausbil-
dungsabschluss 1974 Wechsel
aus der Anwaltskanzlei zum Mie-
terbund Wiesbaden; dort zu-
nächst in der Anmeldung und Bü-
roorganisation tätig. Seit August
1977 als Rechtsberater des Ver-
eins.
Seit 1983 gehört er ununterbro-
chen dem Beirat des Mieterbun-
des Wiesbaden an.
Hobbys: Kanusport, Fahrradtou-
ren, Gartenarbeiten (nur im eige-
nen Garten). �

IhreRechtsberater Mieterbunddankt
seinenMitgliedern
� In den vergangenen Mo-

naten konnte sich derMie-
terbund Wiesbaden vor Anfra-
gen kaum retten. Daher kam es
zu Engpässen in der Beratung.
Zwar bietet der Verein auch die
offene Sprechstunde an, doch
auch diese war an so manchen
Tagen überlastet. Die Telefon-
beratungszeiten wurden daher
erweitert, um in ganz dringen-
den Angelegenheiten vorab mit
Rat und Auskunft zur Seite zu
stehen.
Inzwischen hat sich die Situati-
on ein wenig beruhigt, jedoch
bleibt der Arbeitsanfall auf ho-
hem Niveau. Alle Mitglieder,
die manchmal länger auf eine
Auskunft warten müssen, bittet
der Verein umVerständnis.
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Die häufigsten Irrtümer im Mietrecht
� Der Irrtum von den drei
Nachmietern: „Wer seinem
Vermieter drei Nachmieter
stellt, kann den Mietvertrag oh-
ne Kündigungsfristen been-
den.“
Dies ist eineweit verbreitete Le-
gende. Es gibt kein Recht auf
Nachmieterstellung. Der Mieter
hat die Kündigungsfristen zu
beachten. Etwas anderes gilt,
wenn Vermieter und Mieter ei-
ne Nachmieterregel vereinbart
haben.Dann ist eine solcheVer-
einbarung für den Vermieter
bindend. Bei einer langen Ver-
tragsbindung oder einer langen
Kündigungsfrist kann demMie-
ter ausnahmsweise dasRecht ei-
ner vorzeitigen Beendigung
durch Nachmieter zustehen,
wenn einHärtefall vorliegt: zum
Beispiel berufsbedingter Orts-
wechsel durch Versetzung oder
Umzug ins Alters- oder Pflege-
heim.
� Der Irrtum von lauten Fei-
ern: „Einmal im Monat darf
richtig gefeiert werden.“
Falsch.Mieter haben keinRecht
darauf, einigeMale im Jahr laut-
stark bis in die Morgenstunden
zu feiern, wenn dadurch Nach-
barn belästigt werden. Durch
das eigene Wohnverhalten dür-
fen Nachbarn nicht gestört wer-
den. Die Hausordnung, die all-
gemeinenRuhezeiten von 22.00
bis 6.00 Uhr und das Gebot der
Rücksichtnahme sind zu beach-
ten.
� Der Irrtum vom Zweit-
schlüssel: „Der Vermieter oder
dieHausverwaltungmüssen im-
mer einen Zweitschlüssel ha-
ben, schon für Notfälle.“
Das ist nicht richtig. Niemand
darf ohne Wissen oder gegen
den Willen des Mieters einen
Schlüssel für dessen Wohnung
haben – weder der Vermieter
noch die Hausverwaltung oder
der Hausmeister. Es reicht völ-
lig aus,wenndemVermieter be-
kannt ist, wo derMieter für Not-
fälle, beispielsweise bei Ur-
laubsabwesenheit, einen Zweit-
schlüssel deponiert hat.

�Der IrrtumvomAbwohnen
derKaution: „Nach derKündi-
gung des Mietvertrages muss
keine Miete mehr gezahlt wer-
den. Der Vermieter kann sich
die restlichen Mieten von der
Kaution nehmen.“
Falsch. Ein „Abwohnen“ der
Kaution ist nicht zulässig. Der
Vermieter hat bis zum letzten
Tag des Mietverhältnisses An-
spruch auf die vollständigeMie-
te.
�Der IrrtumvomZahlen der
Kaltmiete bei vorzeitigem
Auszug: „Nach dem vorzeiti-
gem Auszug muss nur noch die
Kaltmiete bis zum Ende der
Laufzeit des Mietvertrages ge-
zahlt werden.“

Das ist nicht richtig. Der Ver-
mieter hat einRecht darauf, dass
auch die Nebenkosten-Vor-
schüsse bis zum Ende der Miet-
zeit in voller Höhe weiterge-
zahlt werden. Dies gilt auch
dann, wenn der Mieter schon
vor Vertragsende ausgezogen
ist.
� Der Irrtum von der provo-
zierten Kündigung: „Um vor-
zeitig aus dem Vertrag heraus-
zukommen, muss einfach die
Miete nicht mehr gezahlt wer-
den. Der Vermieter kündigt
dann fristlos, und die Sache ist
erledigt.“
Davor kann nur gewarnt wer-
den: Denn bis ein neuer Mieter
gefunden ist, muss die Miete

weitergezahlt werden und dem
Vermieter stehen darüber hi-
naus auch erhebliche Schadens-
ersatzansprüche zu, zum Bei-
spiel für Makler- und Anwalts-
kosten.
� Irrtümer bei Wohnungs-
mängeln: „Bei Mängeln in der
Wohnungdarf die gesamteMie-
te einbehalten werden.“
Davon kann auch nur dringend
abgeraten werden: Die Miete
darf nur insoweit angemessen
gemindert werden, als die Ge-
brauchstauglichkeit der Woh-
nung erheblich eingeschränkt
ist. Der Mieterbund Wiesbaden
empfiehlt, Rechtsrat über die
Höhe derMietminderungsquote
einzuholen.
„Eine Mieterhöhung ist ausge-
schlossen, solange Mängel be-
stehen.“
Auch das ist nicht richtig. Bei-
des hat nichts miteinander zu
tun. Wenn der Vermieter die
Mieterhöhung ordnungsgemäß
ankündigt und begründet, kann
sie nicht mit dem Hinweis auf
Wohnungsmängel zurückge-
wiesen werden. Bei Woh-
nungsmängeln stehen dem
Mieter Gewährleistungsrechte
zu, zum Beispiel die Mietmin-
derung.
� Der Irrtum vom Vertrags-
Rücktritt: „Auch wenn der
Mietvertrag schon unterschrie-
ben ist, kann der Mieter noch
vom Mietvertrag zurücktre-
ten.“
Dieses Recht gibt es nicht.
Auch bei einer voreiligen Un-
terschrift unter den Mietvertrag
gelten die gesetzlichen Kündi-
gungsfristen.DerRücktritt vom
Mietvertrag ist nur möglich,
wenn ein Rücktrittsrecht ver-
traglich vereinbart ist. Zeigt der
Vermieter Verständnis für den
vorzeitigen Vertragsrücktritt,
sollten Mieter zur Sicherheit
auf einem schriftlichen Aufhe-
bungsvertrag bestehen, der das
Ende des Mietverhältnisses an-
gibt.
Mit freundlicher Genehmigung des DMB
Mieterschutzvereins Frankfurt

Die Beratungspraxis zeigt es immer wieder:
Es gibt eine Reihe von Irrtümern im Mietrecht, die sich seit

Jahren hartnäckig halten. Ärger, Streit und unnötige
Kosten sind häufig die Folge daraus

NeueZeiten fürdie
telefonischeKurzberatung
Um die Erreichbarkeit der Rechtsberaterinnen und Rechts-
berater des Mieterbundes Wiesbaden zu verbessern,
wurden ab 1. Februar 2010 die Zeiten für die telefonische
Kurzberatung wie folgt erweitert:
Montag: 10.30 bis 11.00 Uhr: Jost Hemming, 11.00 bis
12.00 Uhr: Christiane Heller, 14.00 bis 14.30 Uhr: Jost
Hemming
Dienstag: 10.30 bis 11.30 Uhr: Martin Müller-Vock,
11.30 bis 12.00 Uhr: Christiane Heller, 14.00 bis
15.00 Uhr: Eva-MariaWinckelmann
Mittwoch: 10.30 bis 11.30 Uhr: ChristaWülfrath, 11.30
bis 12.00 Uhr: Gabriele Riganti, 14.00 bis 14.30 Uhr:
MartinMüller-Vock
Donnerstag: 10.30 bis 11.30 Uhr: Jost Hemming, 11.30
bis 12.00Uhr:MartinMüller-Vock, 13.30 bis 14.00Uhr:
ChristaWülfrath, 14.00 bis 14.30 Uhr: Christiane Heller
Freitag: 10.30 bis 11.30Uhr: Gabriele Riganti, 11.30 bis
12.00 Uhr: Eva-Maria Winckelmann, 14.00 bis
14.30 Uhr: ChristaWülfrath
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�Mieter zahlten in der
Abrechnungsperiode 2008

in Hessen durchschnittlich
1,95 Euro pro Quadratmeter im
Monat für Betriebskosten. Das
waren fünf Cent weniger als im
Jahr zuvor. „Im Vergleich zum
Abrechnungsjahr 2007 sind die
durchschnittlich gezahlten Be-
triebskosten damit stabil geblie-
ben“, erklärte der Direktor des
Mieterbundes Hessen, Jost
Hemming, in Wiesbaden.
„Rechnet man allerdings alle
denkbaren Betriebskostenarten
zusammen, kann die sogenannte
zweite Miete bis zu 3,04 Euro
proQuadratmeter undMonat be-
tragen (+ sieben Prozent gegen-
über 2007). Für eine 80Quadrat-
meter große Wohnung mussten
bei Anfallen aller Kosten
2.918,40 Euro im Jahr 2008 an
Betriebskosten aufgebracht wer-
den“, erklärte Hemmingweiter.
Dies sind Ergebnisse aus dem
aktuellen Betriebskostenspie-

gel, den der Deutsche Mieter-
bund – Landesverband Hessen
jetzt auf Grundlage der Abrech-
nungsdatendes Jahres 2008vor-
gelegt hat.

Heizung und Warmwasser

Die Kosten für Heizung und
Warmwasser sind im Abrech-
nungsjahr 2008 gegenüber 2007
um knapp 14,8 Prozent gestie-
gen. Mussten 2007 noch durch-
schnittlich 1,01 Euro pro Qua-
dratmeter und Monat gezahlt
werden, waren es ein Jahr später
nun 1,16 Euro. Die Ursache
hierfür dürfte nachMeinung des
Mieterbundes Hessen in erster
Linie in dengestiegenenHeizöl-
und Gaspreisen zu sehen sein.

Ausblick 2009/2010

Für 2009 erwartet man beim
Mieterbund in etwa gleich hohe
Kostenwie 2008. Zwar seien im

Jahr 2009 die Preise für Gas und
Heizöl leicht gesunken. Aller-
dings dürfte 2009 der Energie-
bedarf wieder angestiegen sein.
Die Wintermonate 2009 waren
insbesondere von Januar bis
März deutlich kälter als imVor-
jahr 2008.
Hinsichtlich der kalten Be-
triebskosten ist auch im Jahr
2009 von stabilen Preisen aus-
zugehen. Nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes sind
die Kosten für Wasser (+ 1,7
Prozent), Abwasser (+ 1,1 Pro-
zent), Müllabfuhr (+ 0,3 Pro-
zent) und Dienstleistungen
(+ 1,3 Prozent) nur geringfügig
gestiegen.
Für das Abrechnungsjahr 2010
zeichnet sich ab, dass die Gas-
preise weiter sinken, die Ölprei-
se aber wieder spürbar anzie-
hen. Gleichzeitig sind die ersten
Wochen 2010 noch einmal
spürbar kälter gewesen als
2009. Demzufolge ist 2010

dann wieder mit einem Anstieg
der Heizkosten zu rechnen.
„Die Höhe der kalten, vor allem
aber derwarmenBetriebskosten
wird ein immerwichtigeres Ent-
scheidungskriterium für Mieter
bei der Anmietung der Woh-
nung oder bei der Fortsetzung
des Mietverhältnisses. Ziel des
Betriebskostenspiegels ist es
deshalb, Transparenz und Ver-
gleichbarkeit sowohl für Woh-
nungssuchende als auch für die
tausende Haushalte herzustel-
len, die jährlich Betriebskosten-
abrechnungen erhalten. Außer-
dem soll der Betriebskosten-
spiegel Anhaltspunkte für eine
ÜberprüfungderAbrechnungen
nach Wirtschaftlichkeitsge-
sichtspunkten liefern. Und er
soll Vermietern Hinweise ge-
ben, wo Einsparmöglichkeiten
existieren und Maßnahmen ein-
geleitet werden sollten, um
überhöhte Betriebskosten zu re-
duzieren“, sagte Hemming. �

Neuer Betriebskostenspiegel für Hessen


